
Jetzt ist es definitiv: Der
Thuner Stadtlauf lebt
doch weiter. Die nächste
Ausgabe findet im
Herbst 2004 statt.

Ende Februar tönte es seitens des
Vereins Thuner Stadtlauf noch
dramatisch: «Wir brauchen un-
bedingt Hilfe, denn uns fehlen
OK-Mitglieder», liess Präsident
Willy Häfliger damals die Öffent-
lichkeit wissen (wir berichteten).
In einem Aufruf suchte der Ver-
ein Thuner Stadtlauf nach neu-
en, motivierten Funktionären,
um die Zukunft des Traditions-
anlasses zu sichern. Häfliger
setzte eine letzte Frist bis Ende
März. Bis dann erwartete er die
Besetzung aller Funktionärspos-
ten im Organisationskomitee,
andernfalls hätte der Thuner
Stadtlauf definitiv aufgegeben
werden müssen. 

Nach dem öffentlichen Aufruf
meldeten sich rund 20 Leute bei
Häfliger, die sich künftig für den
Stadtlauf engagieren wollen. Da-
mit konnten alle vakanten Char-

gen des Organisationskomitees
wieder besetzt werden. 

Der Termin für den 11. Thuner
Stadtlauf steht bereits fest: Es 
ist der Sonntag, 5. September
2004, eine Woche vor dem Jung-
frau-Marathon. An der Haupt-
versammlung wurden die neuen
Funktionäre in ihre Chargen 
gewählt. Daneben bestätigten 
die Vereinsmitglieder Präsident
Willy Häfliger, Vizepräsident
Heinz Zwahlen und die übrigen
Vorstandsmitglieder in ihren
Ämtern. «Das Ziel muss es nun
sein, gemeinsam für einen erfolg-
reichen 11. Thuner Stadtlauf
2004 zu arbeiten», erklärte der
Präsident. pd/mik
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Die Felchen waren nur Haut und Gräte 
Hunger machte 1999 die
Felchen im Brienzersee
so dünn, dass sie den
Fischern durch die Ma-
schen der Netze schlüpf-
ten. Grund war das vor-
läufig noch rätselhafte
Fehlen ihrer Hauptnah-
rung, der Wasserflöhe.

◆ Anne-Marie Günter

1999 musste Berufsfischer Beat
Abegglen in Iseltwald sein Ein-
kommen anderweitig suchen.
Blieb selten genug ein Felchen in
seinen Netzen hängen, so war
der Fisch so brandmager, dass
sich die Weiterverarbeitung
nicht lohnte. Unterdessen haben
Fachleute im Auftrag des Kan-
tons Bern die damalige Situation
der Fische unter die Lupe ge-
nommen. Eine erste Erkenntnis
der Expertengruppe gab der
Kanton gestern bekannt: «Erste
Ergebnisse zeigen Erstaunliches:
So ist der massive Einbruch der
Felchenfangerträge im Jahr 1999
nicht auf fehlende Fische im See
zurückzuführen. Die Menge der
Felchen war vergleichbar zu den
Vorjahren, allerdings waren sie
sehr mager und schlüpften den
Berufsfischern durch die Ma-
schen ihrer Netze. Der Grund für
das schlechte Wachstum liegt bei
den Daphnien oder Wasser-
flöhen. Diese ein bis zwei Milli-
meter grossen Kleinkrebschen
fehlten 1999 fast vollständig.»

Filter verstopft?
Die Fischer überrascht das

nicht. Sie wussten ja, dass die Fi-
sche im Brienzersee fast verhun-
gerten. Warum die Wasserflöhe
fehlten, ist laut den Experten
nicht klar. «Da die Daphnien ihr
Futter aus dem Wasser filtrieren,
ist es denkbar, dass die hohen
Konzentrationen von minerali-
schen Schwebestoffen im See-
wasser den Filterapparat ver-
stopfen und die Daphnien ver-
hungern. Ob dabei ein Zusam-
menhang mit dem Kraftwerkbe-
trieb der KWO besteht, ist un-
klar», steht in der Information
des Kantons. Mit ein Auslöser
für die breit angelegte Untersu-

chung des Felchenmangels 1999
war die Tatsache gewesen, dass
die Diskussion über den Einfluss
der Kraftwerke Oberhasli AG
(KWO) auf die Trübung des
Brienzersees und die Folgen auf
die Fische und ihre Nahrungs-
kette natürlich neue Nahrung
bekommen hatte. 

In einem ersten Schritt war ei-
ne Systemanalyse erarbeitet wor-
den, die alle Einflussfaktoren,
welche sich auf den Brienzersee
und die Seebiologie auswirken,
zusammengetragen hat. 2002
wurde sie veröffentlicht. In einer
zweiten Phase wurde eine Ex-
pertengruppe aus Wissenschaft-

lern und Vertretern der Direkt-
betroffenen damit beauftragt, die
Prioritäten für weitere Forschun-
gen zu erarbeiten. Aus der lan-
gen Liste der offenen Fragen aus
der Systemanalyse galt es, die
dringendsten zu identifizieren. 

Es gibt noch Felchen
Der Kanton kann jetzt die Fi-

scher trösten. Die Daten zeigten,
dass einzelne Felchenjahrgänge
möglicherweise reduziert vorkä-
men, aber nicht völlig fehlten.
Dies liesse auf bessere Fischerei-
erträge hoffen. Die natürliche
Fortpflanzung im Brienzersee
leiste einen wesentlichen Beitrag

an die Bestandesgrösse, trotz-
dem würden die Jungfischeinsät-
ze als sinnvoll für die Stützung
des Bestandes erachtet. 

Den Flöhen auf der Spur
Warum fehlten 1999 die Was-

serflöhe? «Fest steht, dass die
KWO den jahreszeitlich unter-
schiedlichen Eintrag an Schwe-
bestoffen sowie auch deren
Grössenzusammensetzung im
Lauf der Jahrzehnte verändert
hat», hält der Kanton fest. Die
Tierchen hätten aber auch durch
winzige Parasiten befallen sein
können. Wegen des zurückge-
gangenen Nährstoffeintrags – die

Gewässerschutzmassnahmen
wollen es so – gibt es weniger Al-
gen und damit weniger Nahrung
für die Daphnien. Die Befind-
lichkeit der Wasserflöhe soll in
einer weiter gehenden Studie un-
tersucht werden. Genauer unter-
sucht werden soll auch, welcher
Ertrag an Felchen auf Grund des
Nährstoffrückgangs überhaupt
noch erwartet werden kann. Be-
standteil der vorgeschlagenen
Untersuchungen ist auch die
Frage, ob ein Teil der vorhande-
nen Nährstoffe durch die Schwe-
bestoffe dem Kreislauf im See
entzogen wird und so für das
Plankton und schliesslich die Fi-

sche nicht mehr zur Verfügung
steht. 

Zweijahresstudie
Die Expertengruppe, die kan-

tonalen Fachstellen, die Kraft-
werke Oberhasli und die betrof-
fenen Fischereikreise schlagen
jetzt vor, dass die wichtigsten
Fragen in einem zweijährigen
Gesamtprojekt bearbeitet wer-
den. Die Resultate könnten auch
eine Entscheidungshilfe bei der
Beurteilung der KWO-Ausbau-
pläne sein. Die Finanzierung des
Projekts wird in den nächsten
Monaten von den zuständigen
Fachstellen geprüft. ◆

BILD ARCHIV PETER SCHMIDDie zu kleinen Felchen sind den Berufsfischern am Brienzersee (im Bild Hanspeter Kaufmann 
aus Iseltwald) durch die Maschen der Fischernetze geschlüpft.

Fische wie in
alten Zeiten
Der Iseltwalder Berufsfischer
Beat Abegglen kann im Mo-
ment zu rund 40 Prozent vom
Erwerbseinkommen aus sei-
nem erlernten Beruf leben. Er
hat seit 1999 beobachtet,
dass die beiden Fischarten
Felchen und Brienzlinge (eine
kleinere Felchenform) gene-
rell kleiner geworden sind. Sie
bestehen aber nicht mehr nur
aus Haut und Gräten wie
1999, sondern scheinen ihre
Grösse dem Nahrungsange-
bot im See angepasst zu ha-
ben. Neu ist die heutige Län-
ge der Fische im Brienzersee
nicht. Aus ersten Beschrei-
bungen von Anfang des letz-
ten Jahrhunderts sei be-
kannt, erzählt Abegglen, dass
die Fische kleiner waren als in
den Zeiten, wo die Nährstoff-
konzentration wegen der Ge-
wässerverschmutzung grös-
ser wurde. Die Fischer arbei-
ten daran, dass sie ihre Netze
den veränderten Bedingun-
gen anpassen dürfen. Die
Nachfrage nach Fischen aus
dem heimischen Brienzersee
wäre laut Abegglen, auch in
Anbetracht der verschiede-
nen Tierkrankheiten, heute
gross. agg
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Der Thuner Stadtlauf ist
doch noch gerettet

T H U N :  E I N Z E L R I C H T E R

Streit um langhaarigen Familienhund
Gestern stritten sich vor
dem Thuner Gerichts-
präsidenten Daniel
Bähler zwei Parteien um
einen Hund. Die Züch-
terin wollte ihn zurück,
weil er nicht gut gepflegt
werde, die Käufer woll-
ten ihn behalten.

◆ Margrit Kunz

«Der Hund bleibt bei seiner neu-
en Familie.» Gerichtspräsident
Daniel Bähler fällte sein Urteil
im Wissen darum, dass bei einem
Streit um einen Hund immer viel
Emotionen im Spiel sind. «Für
einen solchen Fall ist das Gericht
eigentlich nicht so geeignet, weil
es am wenigsten von Hundehal-
tung versteht. Trotzdem muss es
eine Lösung finden.»

Familienmitglied Hund
Im Oktober 2001 kaufte eine

Familie bei einer Thuner Hunde-
züchterin einen langhaarigen
Beardy-Collie. Das Welpen war
damals zwölf Wochen alt und die
Züchterin legte viel Wert darauf,

dass die neuen Besitzer in der
Lage und willens waren, den
Hund, insbesondere dessen Fell,
gut zu pflegen. Die langen Haare
müssen mindestens einmal in
der Woche gründlich gebürstet
werden. Der Kaufvertrag, den
die Parteien abschlossen, ent-
hielt eine Klausel, die besagte,
dass der Hund bei schlechter
Pflege und nicht art- und rassen-
gerechter Haltung zurückge-
kauft werden könne. 

Verhängnisvolle Ferien
Als der Hund rund neun Mo-

nate alt war, brachten die Käufer
ihn für eine Woche zur Züchte-
rin, weil sie in die Ferien fahren
wollten. Die Züchterin stellte
damals im April 2002 rasch fest,
dass der Hund ein stark verfilz-
tes und verklebtes Fell aufwies.
Der Hund litt an Ekzemen und
hatte Zecken und Ungeziefer im
Fell. Auch berichtete die Züch-
terin vor Gericht, dass der Hund
ausserordentlich scheu gewesen
sei. Aus diesen Gründen wollte
sie den Hund nach den Ferien
nicht zurückgeben. Der Hund
kehrte nach einem kurzen Streit

im April trotzdem zu den Käu-
fern zurück. Im Juli 2002 wollte
die Züchterin ihr Rückkaufs-
recht doch noch ausüben und
beauftragte ihren Anwalt damit.
Weil die Käufer den Hund nicht
zurückgeben wollten, klagte 
die Züchterin auf Herausgabe
des Hundes. Sie musste nun be-
weisen, dass die Käufer nicht in
der Lage waren, den Hund rich-
tig zu pflegen und ihm ein art-
und rassengerechtes Leben zu
ermöglichen.

Zu wenig Beweise 
Daniel Bähler stützte sein Ur-

teil auf die Tatsache, dass es
nicht genügend Beweise dafür
gebe, dass der Hund nicht artge-
recht gehalten werde. Die Fami-
lie sei, so führte er aus, als Hun-
dehalter durchaus geeignet,
doch die Fellpflege sei bis im
April ungenügend gewesen, was
die Käuferin auch nicht bestritt.
Nach dem Eklat im April trafen
sie jedoch rasch Massnahmen,
kauften neues Pflegematerial,
konsultierten den Tierarzt und
gingen regelmässig zur Hunde-
coiffeuse. Gestern erschien ein

gepflegter Hund vor Gericht. 
Im Juli 2002 waren deshalb die

Voraussetzungen für eine Rück-
forderung bereits nicht mehr ge-
geben. Eine Rückgabe des Hun-
des an die Züchterin sei unver-
hältnismässig, argumentierte
Bähler, und stelle eine Verlet-
zung des Grundsatzes von Treu
und Glauben dar. Nach diesem
Grundsatz müsse zuerst ge-
mahnt werden, denn ein Rück-
kauf des Tieres wäre die schwers-
te aller Massnahmen. 

Auch Hund hat Rechte
Die Interessen aller Beteilig-

ten, auch die des Hundes, kön-
nen deshalb nur optimal gelöst
werden, wenn der Hund als Fa-
milienmitglied beim Käufer blei-
ben darf. Als Bähler das Urteil
aussprach, brach die Käuferin
des Hundes in Tränen aus, so er-
leichtert war sie. 

Die Züchterin verliert somit
den Prozess und muss deshalb
die Gerichtskosten von 1700
Franken übernehmen. Sie muss
sowohl die Kosten ihres eigenen
Anwaltes wie auch diejenigen
des Gegenanwaltes tragen. ◆


